
 

 

Bekanntgabe nach § 5 Abs.2 UVPG über die Feststellung der UVP-Pflicht 

für ein Vorhaben der Schunk Ingenieurkeramik GmbH in Willich 

Antrag der Schunk Ingenieurkeramik GmbH auf Genehmigung nach § 16 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zur wesentlichen Änderung 

der Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse 

Bezirksregierung Düsseldorf Düsseldorf, den 29.01.2024 

53.02-0424655-0001-G16-0080/23 

Die Schunk Ingenieurkeramik GmbH hat mit Datum vom 08.12.2023 einen Antrag auf 

Genehmigung nach § 16 BImSchG zur wesentlichen Änderung der Anlage zum 

Brennen keramischer Erzeugnisse auf dem Betriebsgelände Hanns-Martin-Schleyer-

Str. 5 in 47877 Willich gestellt.  

Der Antragsgegenstand umfasst im Wesentlichen die Errichtung und den Betrieb eines 

unterirdischen 62 m³-Lagertanks für LPG (Liquefied Petroleum Gas) mit einer Lagerka-

pazität von 28,7 t und Anschluss an das vorhandene betriebliche Gasversorgungs-

netz. 

Bei der beantragten wesentlichen Änderung der Anlage handelt es sich um ein 

Vorhaben nach Anlage 1, Ziffer 2.6.2 in Verbindung mit Ziffer 9.1.1.2 des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 

Für das Vorhaben ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 9 Absatz 2 

Nr. 2 und Absatz 4 in Verbindung mit § 7 Absatz 1 UVPG erforderlich. Die allgemeine 

Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 des 

UVPG aufgeführten Kriterien durchgeführt. Die UVP-Pflicht besteht, wenn die 

Vorprüfung ergibt, dass das Änderungsvorhaben erhebliche nachteilige Umweltaus-

wirkungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 bei der Zulassungsentscheidung zu 

berücksichtigen wären. 

Das Betriebsgelände befindet sich innerhalb eines durch Bebauungsplan 

ausgewiesenen Industriegebietes. Der Flüssiggastank soll erdgedeckt auf dem 

Betriebsgelände im Bereich eines bestehenden Mitarbeiterparkplatzes errichtet 

werden. Das Flüssiggas wird aus dem Tank entnommen, über eine oberirdische 

Leitung der vorhandenen Gas-Luft-Mischanlage zugeführt und zur Nutzung in der 

Produktionsanlage in das betriebliche Gasnetz eingespeist.  



 

 

 

 

 

Seite 2 von 2 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf die in § 2 Absatz 1 UVPG genannten 

Schutzgüter sind durch die beantragten Maßnahmen nicht zu besorgen. Sowohl im 

Hinblick auf die Luftemissionen als auch auf die Geräuschsituation ergeben sich keine 

relevanten Auswirkungen. Das gelagerte Flüssiggas ist nicht als wassergefährdend 

eingestuft. Die genehmigte Produktionskapazität wird nicht verändert. Die Anlage 

unterliegt auch nach der Realisierung des beantragten Vorhabens nicht der Störfall-

Verordnung. Am Standort liegen keine besonderen Qualitätskriterien vor. Reichtum, 

Qualität und Regenerationsfähigkeit von Wasser, Boden, Natur (Tiere und Pflanzen) 

und Landschaft (Landschaftsbild, Landschaftsraum) werden durch das Vorhaben nicht 

nachteilig beeinflusst. Im Untersuchungsraum vorhandene besonders empfindliche 

schutzbedürftige oder nach Landesrecht geschützte Gebiete werden durch das 

Vorhaben nicht belastet. Naturdenkmäler, geschützte Landschaftsbestandteile, 

Boden- und Baudenkmäler sind im Betrachtungsgebiet nicht anzutreffen. Ein den 

Anlagenstandort und den Betrachtungsraum umfassender Luftreinhalteplan liegt nicht 

vor. 

Gemäß § 5 Abs.1 UVPG stelle ich daher als Ergebnis der durchgeführten Vorprüfung 

fest, dass für das beantragte Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht. 

Die Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 

 

Im Auftrag 

gezeichnet 

Bettina Freese-Bischoff 


